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Rauchfrei in den Klassenraum?
Raucher und Nichtraucher – ein ewiges Spannungsverhältnis. Aber welche Möglichkei-
ten hat der Nichtraucher im Bereich einer Bildungseinrichtung, wenn er sich durch 
Raucher belästigt fühlt und insbesondere ein Passivrauchen vermeiden möchte?

„Ich bin Auszubildende in der Pflege und 
besuche eine Pflegeschule mit angeschlosse-
nem Institut mit verschiedenen Bildungsan-
geboten. Es gibt durchaus Teilnehmer unter 
18 Jahren.  Beim Betreten oder Verlassen des 
Gebäudes muss ich immer durch eine Traube 
von zigarettenrauchenden Personen. Die 
Raucher stehen auf der Treppe direkt vor dem 
Eingang und um den Eingang herum – teil-
weise bis zu 40 Personen, weshalb ich das 
Durchqueren als Belastung empfinde. In den 
Pausen kann nicht gelüftet werden, weil der 
Rauch bei geöffnetem Fenster hineinströmt. 
Die Institutsleitung habe ich darauf angespro-
chen und als Antwort gehört, dass da nichts 
zu machen sei, wenn die Leute sich unterein-
ander nicht einigen können und die Raucher 
nicht freiwillig auf den weitläufigen Schulhof 
(mit Sitzgelegenheit) ausweichen. Zumal die 
Raucher ja eindeutig die Mehrheit bilden 
würden. Meine Frage: Gibt es eine rechtliche 
Argumentation oder gar Regelung, die ich 
vorbringen kann, um das Gebäude rauchfrei 
betreten zu können?“ 

	_ Nichtraucherschutz ist Ländersache: 
Ebenso wie das Bildungswesen selbst ist der 
Nichtraucherschutz Ländersache. Die 16 
Bundesländer haben dazu Landesnichtrau-
cherschutzgesetze erlassen. Diese sind inhalt-
lich weitgehend gleich und besagen, dass 
innerhalb eines Schulgebäudes und auf dem 
Gelände das Rauchen generell untersagt ist. 
Dies gilt für alle Personen, die sich dort auf-
halten, Schüler, Lehrer, Besucher, Handwerker 
usw. Baden-Württemberg macht allerdings 
eine Ausnahme, indem es zulässt, dass auf 
dem Schulgelände für volljährige Schüler und 
Lehrer Raucherzonen eingerichtet werden 
dürfen. Diese Bereiche müssen allerdings so 
gewählt werden, dass Nichtraucher nicht 

belästigt werden und der Rauch nicht in das 
Schulinnere gelangen kann. Für Umsetzung 
und Überwachung sind die Schulleitungen 
zuständig; ein Bußgeld kann bei einer Pflicht-
verletzung verhängt werden. In Verbotsbe-
reichen rauchende Personen können ebenfalls 
mit einem Bußgeld sanktioniert werden.

	_ Rücksichtnahme unverzichtbar: Schwie-
rig wird es, wenn das Schulgebäude unmit-
telbar an einer öffentlichen Straße liegt, sich 
der Zugang also vom öffentlichen Gehweg 
direkt in die Schule hinein befindet. Raucher 
auf dem Gehweg befinden sich nicht auf dem 
Schulgelände, sodass außer einer höflichen 
Bitte, doch möglichst an anderer Stelle zu 
rauchen, wenig Abhilfe möglich sein wird. 
Manches Mal wird man sich also durch eine 
Ansammlung von Rauchern in das Schulinne-
re hineinbegeben müssen.
Der Begriff Rauchverbot wirft die Frage auf, 
wann „rauchen“ überhaupt vorliegt. Allgemein 
wird darunter das Verbrennen von Pflanzen-
teilen, insbesondere getrocknete Tabakblätter, 
verstanden. Es werden alle Tabak-Produkte 
(Zigaretten, Zigarren, Zigarillos usw.) und der 
von Pfeifen, Wasserpfeifen sowie anderer 
Hilfsmittel erzeugte Rauch erfasst. Dazu ge-
hören auch E-Zigaretten.

DIP-BILANZ

Mehr Forschung und 
Innovationen
Das Deutsche Institut für angewandte 
Pflegeforschung (DIP) zeigt sich anlässlich 
der Jahresabschlüsse 2022 zufrieden. „Wir 
haben innerhalb eines einzigen Jahres 
noch nie so viele Projekte umsetzen und 
damit Innovationen für die Pflege betrei-
ben können wie 2022 und diese Tendenz 
setzt sich fort“, sagte Prof. Frank Weidner, 
Vorstandsvorsitzender im DIP-Institut und 
geschäftsführender Gesellschafter der 
DIP-GmbH. Beide Organisationen weisen 
für 2022 mehr als 25 bearbeitete Pflege-
forschungsprojekte im Volumen von na-
hezu 1,6 Mio. Euro aus.

	_ Erkenntnisse zur Akademisierung: 
Zu den bundesweit bekannten Projekten 
im Jahr 2022 gehört das Projekt 360 Grad 
Pflege Qualifikationsmix, das im Auftrag 
der Robert Bosch Stiftung mit sieben 
Einrichtungen bundesweit durchgeführt 
wurde und maßgebliche Erkenntnisse 
zum Einsatz akademisch qualifizierten 
Pflegepersonals in der Versorgungspraxis 
lieferte. Die Studie HQGplus, die im Auf-
trag des Wissenschaftsrates zum Stand 
der hochschulischen Qualifikation der 
Gesundheitsfachberufe in Deutschland 
durchgeführt worden ist, schließt sich an 
diese Thematik an. In einem weiteren 
Projekt konnte das DIP-Institut 2022 an 
der Spitze eines Technologie- und Pfle-
gekonsortiums Fördermittel des Bundes-
forschungsministeriums für die Entwick-
lung und Erprobung des Einsatzes von 
Künstlicher Intelligenz (KI) in der Lang-
zeitpflege einwerben (ViKI pro). Deutsch-
landweit wurden zahlreiche Kommunen 
zur Präventionsarbeit und zur kommuna-
len Pflegeplanung beraten und mehr als 
20 pflegewissenschaftliche Gutachten im 
Zivil- und Strafrecht für Oberlandesge-
richte und Landgerichte angefertigt. 	
	�    dip.de
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